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Vorvertragliche Information Wohnbereich (Rüstige) 
Stand der Information: 01.01.2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Informationsblatt möchten wir als Jean-Paul-Verein  Ihnen unser Leistungsangebot für 
das Senioren-Stift am Glasenweiher, Prieserstraße 8, 95444 Bayreuth näher bringen und über 
den Inhalt unserer Dienstleistungen informieren. 

I. Die Einrichtung  

1. Trägerschaft und Verbandszugehörigkeit 

Unser Senioren-Stift am Glasenweiher wurde im Jahr 1992 erbaut,  steht unter der Trägerschaft 
des Jean-Paul-Verein Bayreuth e.V. und ist dem Diakonischen Werk der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern angeschlossen. 

2. Weitere Informationen: 

Das Senioren-Stift ist mit 

o zwei Aufzügen 

o Cafeteria, Mehrzweckräumen, mehreren Aufenthaltsbereichen, Kapelle, Krypta 

o Terrassen im Erdgeschoss, einer Loggia im Wohnbereich und einem großen Garten aus-
gestattet 

o Alle Räume und Anlagen mit Ausnahme der Wirtschafts- und Personalräume stehen allen 
Bewohnern und deren Besuchern zur Nutzung offen. 

o Weiter befindet sich im Senioren-Stift ein Frisiersalon und in der unmittelbaren Nachbar-
schaft eine Arztpraxis, sowie Einkaufsmöglichkeiten. 

Das Senioren-Stift liegt in unmittelbarer Nähe zum Glasenweiher. Direkt vor dem Senioren-Stift ist 
eine Bushaltestelle mit Verbindung zur Innenstadt. Weitläufige Spazierwege führen z.B. in den 
Botanischen Garten und zum Röhrensee. 

Homepage www.jpv-bayreuth.de 

Der Stiftsbeirat/die Bewohnervertretung bestehend aus 5 Mitgliedern vertritt die Interessen der 
Bewohner gegenüber der Einrichtungsleitung und dem Träger. Dieser wird alle 2 Jahre neu ge-
wählt. Wahlberechtigt sind alle Bewohner oder deren Stellvertreter. Zur Wahl können auch exter-
ne Personen Ihres Vertrauens aufgestellt werden. 

 

3. Die Ergebnisse der letzten Qualitätsprüfung  nach § 115 SGB XI (Soziale Pflegeversiche-
rung) sowie der letzten Heimbegehung durch den FQA (Fachbereich Pflege und Behindertenein-
richtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht) können Sie in unserem Sekretariat, bei der Ein-
richtungsleitung oder der Pflegedienstleitung einsehen. 
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II. Unser Leistungsangebot  

1. Wohnen 

Die Einpersonen-Apartments haben eine Größe von ca. 27,5 qm, die Doppelappartements eine 
Gesamtgröße von ca. 52,5 qm und sind bereits mit  

 Telefonanschluss 

 Kabelanschluss 

 Hausnotrufanlage 

 Küchenzeile 

Sanitärbereich mit Waschtisch, Dusche und WC. 

ausgestattet. Die Appartements sind ohne Mobiliar und können nach eigenen Wünschen aus-
gestattet werden. 

Ist aufgrund eines erhöhten Pflegebedarfs der Verbleib im Wohnbereich nicht mehr möglich, wer-
den Sie bevorzugt im Pflegebereich aufgenommen.  

Unterhaltsreinigung bezeichnet wiederholende Reinigungstätigkeiten, die in festgelegten Zeitab-
ständen durchgeführt werden und im Leistungsverzeichnis festgelegt sind. 
Für den Wohnbereich bedeutet das: 
 

Bewohner ohne Pflegegrad: 

1 x wöchentlich: 
Feuchtreinigung der gesamten  Nasszelle 
Reinigung der Bodenfläche im Appartement 
Abwischen der freien Küchenzeilenoberfläche 
 

1x monatlich: 
Entstauben der freien Möbeloberflächen 
 

1x im Quartal: 
Innenreinigung der Kühlschränke 
 
1 x wöchentlich  
Waschen und Legen der waschmaschinen- und trocknerfesten persönlichen Leib-, Bett- und 
Tischwäsche. Die Wäsche muss gekennzeichnet sein. 
 

Bewohner mit Pflegegrad: 

Erhalten abweichend zu o.g. Leistung die Nasszellenreinigung täglich von Montag – Freitag. 

2. Verpflegung 

Aufgabe der Mitarbeiter ist es, Mahlzeiten nach ernährungsphysiologischen Erkenntnissen unter 
Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse zu zubereiten und so zu präsentieren und zu 
servieren, dass Sie in einer kultivierten Atmosphäre Ihre Mahlzeiten einnehmen können. Bei Be-
hinderung und Krankheit wird auf besondere Bedürfnisse Rücksicht genommen und Ihren Fähig-
keiten und Gewohnheiten Rechnung getragen. Unsere Küchenleitung ist verpflichtet, den Stifts-
beirat in die Planung der Mahlzeiten einzubeziehen. 

 

Wir bieten folgende im Entgelt enthaltene Leistungen an: 

- Frühstück 
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- Mittagessen  (Menüwahl) 

- Abendessen mit Wahlkomponenten 

- Kaffee und Kuchen 

Kaffee, Tee und Wasser sind zu den im Haus üblichen Mahlzeiten erhältlich 

Bei Bedarf werden leichte Vollkost oder Diäten und Zwischenmahlzeiten nach ärztlicher Verord-
nung für Sie zubereitet. 

Gäste von Bewohnerinnen und Bewohnern sind bei rechtzeitiger Anmeldung zu allen Mahlzeiten 
willkommen (Preise für Gästeessen erfragen Sie bitte in der Cafeteria oder in der Verwaltung). 

3. Pflege 

Führt ein veränderter Pflegebedarf dazu, dass für Sie ein Pflegegrad zutrifft, werden wir, mit Ih-
rem Einverständnis, Ihre Pflegekasse informieren. Über den Grad der Pflegebedürftigkeit ent-
scheidet die Pflegekasse entsprechend der Empfehlung des medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen (MDK). Umfang und Inhalt der Pflege ergeben sich aus der jeweiligen Zuordnung zu 
einem Pflegegrad. Bei Veränderungen des Pflegebedarfes passen wir unsere Leistungen Ihrem 
veränderten Bedarf an. 

Unser Pflegekonzept sieht vor, dass Sie im Rahmen eines ganzheitlichen Betreuungskonzepts 
versorgt werden. Das heißt, wir arbeiten stark und richten unsere Pflege soweit wie möglich nach 
den Wünschen der zu Pflegenden aus. Dabei stehen immer Bedürfnisse und Gewohnheiten des 
Einzelnen im Mittelpunkt. 

Wir berücksichtigen religiöse Bedürfnisse, bieten seelsorgerliche Gespräche und ermöglichen 
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein würdevolles Sterben, um sie auch in ihrem letzten 
Lebensabschnitt nicht allein zulassen. 

Die Planung der Pflege erfolgt möglichst mit Ihnen gemeinsam oder einer Person Ihres Vertrau-
ens. 

 

Es kann vorkommen, dass wir bei Änderungen Ihres Pf legebedarfs die Pflege und Betreu-
ung im Senioren-Stift am Glasenweiher nicht fortset zen können. 

Die Einrichtung kann aufgrund ihrer Vereinbarung in  LQM (Leistungs- und Qualitätsmerk-
male nach § 84 Abs. 5 SGB XI) die Pflege dann nicht  mehr erbringen, wenn der Pflegebe-
darf sich soweit verändert, dass z.B. Intensivpfleg eaufwand oder ständig erforderliche 
Einzelbetreuung vorliegt. 

Hiervon sind beispielsweise folgende Krankheitsbild er betroffen: 

� Bronchiektasen (irreversible Erweiterung der Bronch ialäste), welche zu Sekretrückstau 
und rezidivierenden Infekten führen, in ausgeprägte r Form zu ständigen Absaugungen 
führen bzw. Beatmung erforderlich machen 

� Orthopnoe (höchste Form der Atemnot), welche Beatmu ng erforderlich macht 

� ALS (Amytrophe Lateralsklerose), Muskelerkrankung, im fortgeschrittenen Stadium 
beatmungspflichtig 

� Schwerstpflegebedürftige, welche über ZVK (Zentrale r Venenkatheter) versorgt werden  

� Schwerstpflegebedürftige, welche zur Aufrechterhalt ung der ungehinderten Atmung 
über längere Zeiträume und aufgrund des Krankheitsb ildes ständig abgesaugt werden 
müssen 

� Schwerstpflegebedürftige, welche beatmungspflichtig  sind 

� Schwerstpflegebedürftige, welche die ständige bzw. überwiegende Anwesenheit einer 
Pflegekraft erforderlich machen (Intensivpflege) 
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Das Senioren-Stift am Glasenweiher ist in diesem Fa ll berechtigt, den Vertrag auch ohne 
Einhaltung einer Frist zu kündigen. 1 

4. Leistungen der medizinischen Behandlungspflege 

Wir erbringen auch Leistungen der medizinischen Behandlungspflege, soweit sie nicht vom be-
handelnden Arzt erbracht werden. Diese Leistungen werden im Rahmen der ärztlichen Behand-
lung entsprechend der ärztlichen Anordnung erbracht. Bei dauerhaftem besonders hohem Bedarf 
an medizinischer Behandlungspflege besteht auf diese ein Anspruch nur gegenüber der Kran-
kenversicherung, § 37 Abs. 2 S. 3 SGB V. 

Die Versorgung mit den notwendigen Medikamenten erfolgt durch unseren örtlichen Apotheker, 
Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Wir übernehmen auf Ihren Wunsch die Bestellung sowie die 
Verwaltung und Aufbewahrung der Medikamente.  Entscheiden Sie sich für einen Apotheker Ihrer 
Wahl, müssen Sie sich um die Bestellung und Lieferung selbst kümmern.  

Die freie Arztwahl wird garantiert. Wir sind Ihnen aber auf Wunsch gerne bei der Vermittlung ärzt-
licher Hilfe behilflich.  

5. Leistungen des Sozialen Betreuung 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen die notwendigen Hilfen bei der Gestaltung 
Ihres Lebensraums und bei der Orientierung in Ihrem neuen Zuhause. Sie tragen auch Sorge, 
dass Sie Gelegenheit haben, an kulturellen, religiösen und sozialen Angeboten teilzunehmen. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen, Ihren Angehörigen oder anderen Vertrauensper-
sonen für Einzelgespräche und Beratung zur Verfügung. Die Beratungsinhalte unterliegen der 
Schweigepflicht, wenn Sie die Mitarbeiter nicht von der Schweigepflicht entbinden.  

Wir bieten spezielle Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen an. Sie werden an der Pro-
grammgestaltung beteiligt. Für die Freizeit und Kulturangebote wird in der Regel kein gesonder-
tes Entgelt erhoben. Besonders kostenintensive Veranstaltungen können gegen Entgelt besucht 
werden. Die Entgelte werden bei der Ausschreibung der Veranstaltung bekannt gegeben und 
vorher mit dem Stiftsbeirat des Hauses abgesprochen. 

6. Seelsorge 

Die seelsorgerliche Betreuung ist durch die evangelische und die katholische Kirche gegeben; 
deren Seelsorger sind bei uns im Haus tätig. Sie umfasst regelmäßige Gottesdienste und An-
dachten, sowie auch die Einzelseelsorge. Deren Inhalte unterliegen selbstverständlich der 
Schweigepflicht. Die Sterbebegleitung ist durch unseren im Haus tätigen Seelsorger gegeben. 
Zudem arbeiten wir mit dem Hospizverein Bayreuth zusammen. Auf den Wegstrecken des Alterns 
und Sterbens sollen Sie spüren, dass Sie nicht alleine sind. 

7. Leistungen der Haustechnik 

Die Mitarbeitenden der Haustechnik sind verantwortlich für die Sicherstellung der Funktionstüch-
tigkeit aller haus- und betriebstechnischen Anlagen des Senioren-Stifts am Glasenweiher. Sie 
sind Ihnen beim Einzug auch bei der Gestaltung Ihres persönlichen Wohnraumes behilflich, falls 
Sie oder Ihnen nahestehende Personen dies nicht erledigen können. 

Wünschen sie weitere Leistungen der Haustechnik, können wir Ihnen diese gern im Rahmen un-
serer  „Sonstigen Leistungen“ gegen Rechnung zur Verfügung stellen. 

Wenn sie wollen, helfen wir Ihnen gern bei der Vermittlung weiterer Dienste. 

Im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes und der Betriebssicherheitsverordnung müssen auch pri-
vate Elektrogeräte und Elektroleitungen in regelmäßigen Abständen fachgerecht überprüft wer-
den. Wir lassen ihre Elektrogeräte gegen den unter „Sonstige Leistungen“ aufgeführten Unkos-
tenbeitrag prüfen, sofern Sie dies nicht selbst, durch ein von Ihnen beauftragtes Fachpersonal 
durchführen lasse. Der Nachweis ist jährlich vorzulegen. 
                                            
1 Der Leistungsausschluss muss nach § 3 Abs. 3 Nr. 5 WBVG in hervorgehobener Form erfolgen und auch 
im Vertrag von Anfang an vereinbart werden!  
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Der Telefonanschluss ist von Ihnen privat zu beauftragen. 

 

 

8. Leistungen der Verwaltung 

Die Mitarbeitenden in der Verwaltung sind verpflichtet, Sie oder Ihre Angehörigen in Fragen der 
Kostenabrechnung und im Umgang mit Kassen und Behörden zu beraten. Zu ihren Aufgaben 
gehört auch der Empfang von Besuchern, die Vermittlung an die zuständigen Ansprechpartner 
sowie die Entgegennahme und Weiterleitung von Telefonaten und Anfragen von Ihnen. 

Wir können Ihnen auch bei der Verwendung und Verwaltung eines Geldbetrages im Rahmen un-
serer Zusatzleistungen behilflich sein. Jede Ausgabe wird dann dokumentiert, die bestimmungs-
gemäße Verwendung wird zentral geprüft und kann Ihnen oder Ihrem Beauftragen jederzeit be-
legt werden. 

III. Unsere Preise 

1. Leistungsentgelte 

Die Entgelte werden ausschließlich in Verhandlungen zwischen den öffentlichen Leistungs-
trägern (Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) und dem Einrichtungsträger festgelegt. 

Die Entgelte für Investitionsaufwendungen sind von der Regierung genehmigt. 

Die aktuellen Entgeltbestandteile und Entgelte entnehmen sie bitte unserer Preisliste. 

2. Entgelterhöhungen 

Preisänderungen lassen sich leider nicht ausschließen. Zu einer Änderung kann es auch dann 
kommen, wenn Ihr individueller Betreuungs- und Pflegebedarf sich verändert, dass Ihre Pflege-
kasse für Sie einen Pflegegrad feststellt und wir Sie rechtzeitig über diese Möglichkeit informiert 
haben. Die Entgelte werden analog der mit den Kostenträgern verhandelten Pflegesätze ange-
passt. 

 

 

3. Zusätzliche Leistungen 

Für besondere Komfortleistungen und andere Angebote bieten wir Ihnen Zusatzleistungen ge-
mäß unserer aktuellen Zusatzleistungsliste an. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
Rotraud Haas 
Einrichtungsleitung 


